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Customer Relationship Management (CRM) in neuen Händlerverträgen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Bedeutung des Customer Relationship Management (CRM) in unserer Branche hat stark 
zugenommen.  
 
Aktuell nehmen viele Hersteller und Importeure die GVO-konforme Anpassung bzw. 
Neufassung der Händlerverträge zum Anlass, um geplante CRM-Aktivitäten vertraglich zu 
fixieren. Dabei ist für den Vertragshandel und für die künftigen Servicebetriebe oft nicht 
ersichtlich, welche Kosten entstehen und welcher verwertbare Nutzen dabei generiert wird. 
Auch die rechtlichen Konsequenzen sind vielfach kaum absehbar. 
 
Dass das CRM mehr ist als ein Kundenbindungsprogramm und welche außer den bereits 
genannten Aspekten bei der Einführung des CRM des Herstellers oder Importeurs noch 
berücksichtigt werden müssen, behandelt ein vom ZDK erstellter Leitfaden, der in erster Linie 
an Fabrikatsvereinigungen gerichtet ist, aber auch dem einzelnen Händler zum Verständnis 
der Thematik hilfreich sein kann. 
 
Aus aktuellem Anlass übersenden wir Ihnen diesen Leitfaden mit dem Titel „Die Einführung 
von Customer Relationship Management (CRM) in der Automobilwirtschaft“ zu Ihrer 
freundlichen Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Empfehlungen 
I.A. 

 
Carsten Beuß 
Abteilung Recht 
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